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Aceis - und Zoll - Ordnungen ,
« l *

B e y l ^ a g e
ju Nro . 35.

des Großherzogl . Badischen Anzeige - Blatts
für den See , Donau , Wiesen - und Dreisam- Kreis . 1813.

( DaS Verfahren bey der Plombirung der Waaren betreffend .)

SU D Nr . 5926 . Der bedeutenden Kosten wegen kann man in die Anschaffung meh «

rerer zur Plombirung dienlicher Stempel nicht eingehen . Die Hauptorte in jedem Kreise ,
wo die Plombage öfters nothwendig werden kann , sind mit solchen Stempeln versehe «.
Da , wo kein Stempel vorhanden ist , wird in den wenigen Fällen , wo die PloMbiru »-
eintreten soll , statt derselben folgendes Verfahren vorgeschrieben :

Die Fässer werden an Spunten und Japsen verharzt , und von dem Aceiser das OrtS »

siege ! , welches er zu diesem Zwecke von dem Ortsvvrgesetzten erheben darf , aufgedrückt . In

dem Attestat , das in solchen Fällen ausgestellt werden muß , und wovon die Instruktion für
die Aceiser rud Nr . XIV . ein Formular enthält , wornach die Impressen eingerichtet sind ,
wird statt deS gedruckten und durchzustreichenden Worts plomdirt , gesiegelt gesetzt ,
und daS gebrauchte Siegel neben der Unterschrift des AcciserS abgedruckt , damit der Grenz «

zoller die nöthige Vergleichung anstellen kann .

Der Zoller an der AuStriktsstation durchstreicht eben so ln dem , von demselben zu un »

terschreibenden gedruckten Attestate , das dem erstern angchängt ist , daS Wort Plombage ,
und setzt dafür deS Siegels .

Welches vorzüglich zum Benehmen der Obereinnehmer , Ausgangszoller und Aceiser zur

allgemeinen Kenntniß gebracht wird .

Frepburg den 20 . April 1813 .
Großhcrzoglich Badisches Direktorium des DreisamkreiseS .

von Roggen dach . vät , Güllman ».

( Jum Verkauf für Impressen abgeschmackten und abergläubischen Inhalts haben die Krämer

nebst dem H - usierschein npch einen besonder » Erlaubnißschein vonvdthen . )

K. D Nr. 6632. Verwög Erlasses deS hohen Ministeriums deS Innern Landcsho«
heitSdeparkemeatS vom zren dieses , ud Nr . 22ZZ . haben Krämer , welche was immer für
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Impressen adgeschurackte » und abergläubischen JnhaltSkolportiren , nach neben dem Hau »

sierschein einen ihnen unentgeldlich anSzustellenden Erlaubnißschein dazu aufzuwrisen, - und im
Falle sie dieses zu thun nicht im Stande sind , sollen ihre Druckschriften konfiszirt werden .

Hievon werden sämmtliche Bezirks » und Grundherrliche Aemter mit Bezug auf die im
Anzeigeblatt Nr . 92z . vom zten Dezbr . 18U enthaltene Generalverordnung vom 16 . Rovbr .
iZn . Nr . ZZ86 . zu dem Ende in Kenntniß gesetzt , um hiernach in vorkommenden Fällen
sich zu benehmen , und die Gardisten auf den Verkauf solcher Druckschriften aufmerksam zu
machen .

Freyburg den 20 . April <8 - 3 .

Großherzvglich Badisches Direktorium des DreisamkrciseS .
von Roggen dach . vrlt. Güllmann .
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